
 
 

 
 

Bern, im März 2010 

 

Gesucht: Fachrichter/innen für die arbeitsrechtlichen Schlichtungsbehörden und 

Regionalgerichte 

 

Liebe HIV-Mitglieder   

 

Im Rahmen der Justizreform werden die bisherigen Arbeitsgerichte im Kanton Bern durch 

regionale Schlichtungsstellen und Regionalgerichte abgelöst, die sich u.a. mit arbeitsrechtlichen 

Fällen zu befassen haben werden.  

 

Zu diesem Zweck werden die regionalen Schlichtungsstellen und die Regionalgerichte in 

arbeitsrechtlichen Angelegenheiten paritätisch aus sog. Fachrichterinnen und Fachrichtern 

zusammengesetzt. Den Sozialpartnern – d.h. den Gewerkschaften und den 

Wirtschaftsverbänden (worunter dem Handels- und Industrieverein des Kantons Bern) – steht 

diesbezüglich ein Vorschlagsrecht zu. Gewählt werden die Fachrichter/innen vom Grossen Rat 

des Kantons Bern. 

 

Interessieren Sie sich für einen Einsatz als Fachrichter/in bei einer regionalen 

Schlichtungsbehörde oder einem Regionalgericht und erfüllen gegebenenfalls folgende 

Anforderungen: 

 

- Stimmberechtigung im Kanton Bern 

- Hinreichende Ausbildung oder Berufserfahrung im Bereich des Arbeitsrechts (juristischer 

Abschluss möglich, jedoch nicht erforderlich) 

- Ausgeglichene, belastbare, selbstkritische und unabhängige Persönlichkeit 

- Entscheidfreudigkeit 

- Zielorientierte, speditive Arbeitsweise 

- Teamfähigkeit; soziale Kompetenz 

- Bereitschaft, sich in das Aufgabengebiet einzuarbeiten 

 

Die Arbeitsbelastung der Fachrichter/innen dürfte sich in Grenzen halten. Die Tätigkeit wird 

entschädigt.  

 

Sofern wir Ihr Interesse geweckt haben, bitten wir Sie, den bei uns auf der Homepage unter 

www.bern-cci.ch abrufbaren Fragebogen ausgefüllt samt einem kurzen CV bis am 10. April 

2010 an folgende Adresse zukommen zu lassen: Sibylle Plüss-Zürcher, Gutenbergstrasse 1, PF 

5464, 3001 Bern oder per Mail an sibylle.pluess@bern-cci.ch 

 

Zur Beantwortung allfälliger Fragen steht Ihnen Frau Plüss gerne zur Verfügung.  

 


